




























Antragsteller: 

Toni Nabrotzky – Mitglied StuRa HTWK Leipzig 

Zur Behandlung auf der Sitzung am 23.11.2017 

 

 

Antragstext: 

Der StuRa möge beschließen die Finanzordnung mit folgendem Wortlaut zu 
ergänzen und abzuändern: 

Abschnitt 5 – Bewilligen von Zahlungen 

§ 20 Geringfügige Beschäftigung und Aufwandsentschädigungen 

„(2) Die Sprecher*innen und Referent*in für Finanzen werden auf geringfügiger Basis 

beschäftigt. Die Bezüge dürfen den gesetzlichen Rahmen dafür nicht übersteigen 
und sind bis zum 15. des folgenden Monats anzuweisen. Für überdurchschnittliche 

Aufwendungen können an die Referate pauschale Aufwandsentschädigungen 
gezahlt werden.“ 

 

 

Antragsbegründung: 

In der letzten Sitzung vom 08.11.2017 wurde ein Antrag zur Änderung der 
Finanzordnung gestellt. Diese sah vor, eine feste Regelung für die Zahlung der 
Aufwandsentschädigungen und Bezüge einzuführen, da bisher noch keine 
Fristregelung für die Zahlungen vorliegt. 

Damit kann diese Lücke in der FO geschlossen werden und alle Beteiligten können 
sich in Zukunft auf feste Termine verlassen. 

Nachdem in der letzten Sitzung noch einige Änderungswünsche an den Antrag 
besprochen wurde, habe ich diese gleich mit eingepflegt. 

  

 

Anmerkung: Um eine Ordnungsänderung zu erwirken bedarf es einer 2/3 Mehrheit 

aller stimmberechtigten Mitglieder. 



Antrag auf FSR-Unterstützung 
 

 

Antragsteller*innen: 

 

FachschaftsRat AS (vertreten durch: Philipp Noack) 

 

 

Antragstext: 

 

„Der StuRa möge beschließen, den FSR Architektur und Sozialwissenschaften bei der Finanzierung 

der Veranstaltung “Nicht-Weihnachtsfeier” in Höhe von 115,75,- € aus dem Topf 5 

“FSR-Unterstützung” zu unterstützen. Die Veranstaltung wurde aufgrund von unerwarteten Kosten - 
welche den Kalkulationen entnommen werden können - kostenintensiver als erwartet.“ 

 

 

Begründung: 

 

„Da der FachschaftsRat bestrebt ist, seine Mittel für das Haushaltsjahr auszuschöpfen, plante der FSR 

AS - aufgrund seiner ausgefallenen Ersti-Fahrt - eine Feier im Werk 2. Aufgrund mangelnder 

Erfahrung bei der Planung solcher Veranstaltungen wurden in der ersten Kalkulation die Kosten der 

GEMA und die Mehrwertsteuer der Miete des Veranstaltungsraumes und der Technik versehentlich 

nicht berücksichtigt. Nachdem dieser Fehler bemerkt wurde und auch alle Möglichkeiten der 

Einsparung von Kosten ausgeschöpft sind, wird mit der zweiten Kalkulation eine Differenz in Höhe 

von 115,75 € deutlich. 

Um dennoch mit den sich aus der ersten Kalkulation ergebenden restlichen Mitteln des 

FachschaftsRates - gerade im Vorfeld der studentischen Wahlen - finanziell handlungsfähig zu 

bleiben, erbittet der FachschaftsRat Unterstützung.“ 

 

 Erste Kalkulation vom 15.11.2017 Zweite Kalkulation vom 29.11.2017 

Miete des Werk 2 250,00 € 290,38 € (inkl. Mwst.) 

Miete der Technik 175,00 € 215,37 € (inkl. Mwst.) 

DJs 200,00 € 200,00 € 

Getränke 300,00 € 300,00 € 

Security 450,00 € 400,00 € 

GEMA nicht berücksichtigt 85,00 € 

Gesamtkosten 1.375 € 1.490,75 € 

Differenz  - 115,75 € 

 


